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Aus für diskriminierende
Ruhensbestimmungen

Kern dieses Reformpakets, das
nicht nur für Bürgermeister, son-
dern grundsätzlich für alle öf-
fentlichen Funktionsträger gilt,
ist die Bezügeregelung, die seit
über einem Jahrzehnt massive
Ungleichheiten vor allem in den
Gemeinden geschaffen und Man-
datare in einer vorzeitigen Alters -
pension faktisch von einer kom-
munalen Tätigkeit ausgeschlos-
sen hatte.
Bisher fiel für ASVG-, GSVG- und
BSVG-Versicherte im Gegensatz
zu Beamten eine vorzeitige
Alters pension weg, falls der Be-
zug des Gemeindemandatars
über der Geringfügigkeitsgrenze
lag. Einem Bürgermeister einer
kleineren ländlichen Gemeinde,
dessen Bezug etwa zwischen
1500 und 2900 Euro brutto pro
Monat liegt, war es in dieser 
Situation nicht übel zu nehmen,
wenn er sein Engagement in der
Gemeinde gegen seinen Pensions-
bezug abwog und zu dem Schluss
kam, nicht mehr weiter für ein
Amt zur Verfügung zu stehen.
Dieses Problem konnte auch
durch die in einzelnen Bundes-
ländern vorhandene (Teil-)Ver-
zichtsmöglichkeit auf den politi-
schen Bezug nicht gelöst werden.
Im Laufe der letzten Jahre gin-

gen so zahllose erfahrene Funkti-
onsträger für die Gemeindearbeit
verloren.
Die neue Regelung sieht vor, dass
rückwirkend seit 1. Juli 2011 po-
litische Mandatare nunmehr 49
Prozent des Bezugs eines Natio-
nalratsabgeordneten, im heuri-
gen Jahr sind dies monatlich
3998,40 Euro brutto, zu ihrer
vorzeitigen ASVG-, GSVG- und
BSVG-Alterspension dazuverdie-
nen können.

Schleppender Vollziehung
der neuen Regelungen

Nach den ersten Erfolgsmeldun-
gen im Zuge der Plenartagung
des Nationalrates am 8. Juli
konnten es viele Bürgermeister/
innen und Mandatare gar nicht
glauben und vergewisserten sich
direkt beim Gemeindebund und
seinen Landesverbänden, ob und
ab wann die Regelung gelte, be-
ziehungsweise wer davon erfasst
ist, und dies nicht zuletzt auch
deshalb, da seitens der Sozial-
versicherungsträger keine bezie-
hungsweise in Einzelfällen leider
auch falsche Auskünfte erteilt
wurden. Freilich gab es im Vor-
feld zu dem Initiativantrag der
Regierungsparteien kein Begut-

achtungsverfahren, in das die
Sozialversicherungen eingebun-
den gewesen wären, wie dies et-
wa bei einem Ministerialentwurf
der Fall ist, dennoch war es et-
was verwunderlich, dass erst
durch die Initiative des Gemein-
debundes im Hauptverband
Überlegungen zur organisatori-
schen Umsetzung dieser Novelle
angestoßen wurden. Zur Klar-
stellung an dieser Stelle noch
einmal: Die nun vorgestellten
neuen Regelungen gelten
grundsätzlich für alle öffentli-
chen Funktionäre, für nicht ge-
schäftsführerende Gemeinde-
mandatare genauso wie für Bür-
germeister oder Abgeordnete
des Bundes und der Länder. 
Hinsichtlich des Anspruchs auf
Arbeitslosengeld neben einer 
politischen Funktion sowie des
möglichen Zuverdiensts zu einer
vorzeitigen Alterspension gelten
jedoch gesonderte Obergrenzen
für die Höhe der Aufwandsent-
schädigung bzw. des Bezugs der
öffentlichen Funktion, wodurch
der Adressatenkreis dieser Re-
form primär ein kommunaler ist.
Der Österreichische Gemeinde-
bund hat Anfang August 2011
den Hauptverband ersucht, Voll-
ziehungsfragen klarzustellen,
wie etwa die Form der Festle-
gung und Meldung der Zah-
lungsperiode der Anrechnungs-
beiträge durch die Gemeinde
oder das Procedere hinsichtlich
des Widerrufs von Verzichtser-
klärungen, die aufgrund der bis-
herigen Ruhensbestimmungen
auf Teile eine kommunalen
Bezuges abgegeben wurden. 
KOMMUNAL wird darüber in 
einer der folgenden Ausgaben
berichten.

Anrechnungsbeträge ab
jetzt laufend möglich

Bisher musste der gesamte An-
rechnungsbetrag zum Zeitpunkt
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Meilenstein sozialrechtlicher Absicherung für kommunale Mandatare

Es ist nur die Etappe gewonnen,
noch sind viele Fragen offen
Am 27. Juli 2011 wurde das vom Nationalrat Anfang Juli verabschiedete

sogenannte „Bürgermeisterpaket“ im Bundesgesetzblatt kundgemacht

(BGBl. I Nr. 52/2011). Durch diese nun endlich erreichte Novelle wurde

den vom Österreichischen Gemeindebund lange erhobenen Forderun-

gen zur Verbesserung der sozialen Situation der kommunalen Manda-

tare endlich entsprochen.

Ab dem 1. Jänner 2012 ist der Anrechnungs-
betrag nun entweder monatlich, halbjährlich
oder jährlich an den Pensionsversicherungs -
träger zu leisten.



17

des Ausscheidens eines Bürger-
meisters an den Pensionsversi-
cherungsträger überwiesen wer-
den. Nicht nur dass es sich dabei
im Falle langjähriger Funktions-
perioden meist um große Beträ-
ge handelte, zu deren budgetä-
rer Aufbringung und Rücklage
die Landesgesetzgeber keine
hinreichenden Regelungen ge-
troffen haben, war reformbe-
dürftig, sondern auch die Tatsa-
che, dass die politischen Manda-
tare nicht wie andere Arbeitneh-
mer auch am Jahresende die
Pensionsbeiträge, die über der
Höchstbeitragsgrundlage geleis -
tet worden sind, zurückfordern
konnten.
Ab dem 1. Jänner 2012 ist der
Anrechnungsbetrag nun entwe-
der monatlich, halbjährlich oder
jährlich an den Pensionsversi-
cherungsträger zu leisten. In
diesem Zusammenhang ist auch
zu beachten, dass gemäß dem
neuen § 24 des Bundesbezüge-

gesetzes unabhängig von der
künftigen Leistung der Anrech-
nungsbeträge (die monatlich,
halbjährlich oder jährlich erfol-
gen kann) bis zum 31. März
2012 ein Anrechnungsbetrag für
alle Kalenderjahre vor dem Jahr

2012 zu leisten ist, wenn in die-
sen Jahren Pensionsversiche-
rungsbeiträge entrichtet worden
sind, aber für diese Zeiten noch
kein Anrechnungsbetrag geleis -
tet wurde. 

Rahmenfristerstreckung
im Arbeitslosen -
versicherungsgesetz
Selbst langjährige Bürgermeister
und Gemeindemandatare haben
aus ihrer öffentlichen Funktion
heraus keinen Anspruch auf Ar-
beitslosengeld. Bisher erstreckte
sich die Rahmenfrist für die An-
wartschaft auf Arbeitslosengeld
ungeachtet der öffentlichen
Funktion (etwa als Abgeordne-
te, Bürgermeister oder Gemein-
deräte) gemäß Arbeitslosenver-
sicherungsgesetz meist auf den
Zeitraum der letzten 24 Monate
vor Inanspruchnahme. Wurde
also etwa ein hauptberuflich
tätiger Bürgermeister nicht wie-

dergewählt (die
Rahmenfrist
von 24 Mona-
ten für die obli-
gatorischen
versicherungs-
pflichtigen Mo-
nate ist dann
meist vorbei),
hatte dieser bei

Ausscheiden aus der Funktion
generell keinen Anspruch auf
Arbeitslosengeld.
Seit 1. Juli 2011 verlängert sich
die Rahmenfrist um Zeiträume
der Ausübung einer öffentlichen
Funktion und um Zeiträume ei-

ner Bezugsfortzahlung nach
dem Ende einer öffentlichen
Funktion, wodurch nun ein 
Anspruch aus dem vorherigen
Zivilberuf gegeben ist. Weiters
wurde nun im Arbeitslosenver-
sicherungsgesetz definiert, dass
im Falle des Erhalts von Auf-
wandsentschädigungen für öf-
fentliche Funktionen, die einen
Betrag von derzeit 793,40 Euro
exklusive der jeweils zu entrich-
tenden Kranken- und Pensions-
versicherungsbeiträge nicht
übersteigen, weiterhin von 
Arbeitslosigkeit ausgegangen
wird.

Meilenstein endlich erreicht

Dieses Reformpaket, das auf die
beharrliche Arbeit des Öster-
reichischen Gemeindebundes
und seiner Landesverbände in
den letzten Jahren zurückzu-
führen ist, kann mit Fug und
Recht als Meilenstein der sozia-
len Absicherung der Gemeinde-
mandatare und Bürgermeister
bezeichnet werden. 
Wie wichtig eine adäquate so-
ziale Absicherung der kommu-
nalen Amtsträger ist, wurde erst
in der jüngst veröffentlichten
Studie über die Einkommens -
situation der österreichischen
Bürgermeister/innen dargelegt.
Danach wurde deutlich ge-
macht, dass es in den letzten
Jahren immer schwieriger ge-
worden sei, geeignete Persön-
lichkeiten für das Amt des Bür-
germeisters zu finden. Bei einem
Einkommen, das nur die Hälfte
jenes Einkommens ausmacht,
was ein Manager eines Betriebes
mit einer ähnlich großer Mitar-
beiterzahl verdient, ist der An-
reiz ideell zwar da, materiell
aber für viele nicht groß genug.
In Anbetracht dieser deutlichen
Fakten ist mit dem jetzt erreich-
ten Meilenstein nur eine Etappe
gewonnen. 
Viele sozialrechtliche Problem-
stellungen warten noch auf eine
Lösung, etwa jene der nicht vor-
handenen Arbeitslosenversiche-
rungspflicht, aber auch Karenz-
regelungen, Mutterschutz oder
Pflegefreistellungen sind ein
Thema. Hier können und wer-
den die kommunalen Interes-
sensvertretungen weiterhin
nötige Verbesserungen einfor-
dern.
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Die nun vorgestellten neuen Regelungen gelten grundsätzlich für alle öffent-
lichen Funktionäre, für nicht geschäftsführende Gemeindemandatare genau-
so wie für Bürgermeister oder Abgeordnete des Bundes und der Länder.


